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Die Geltung der EU-Dienstleistungsrichtlinie  
für die rein innerstaatliche Niederlassung 

Von Prof. Dr. Winfried Kluth

I. Fragestellung und Hintergrund 

Die Umsetzung der EU-Dienstleistungs-
richtlinie befindet sich mitten in der Umset-
zungsphase. Neben dem Einheitlichen An-
sprechpartner bzw. der Einheitlichen Stelle 
und der Infrastruktur für das elektronische 
Verwaltungsverfahren geht es dabei auch um 
das so genannte Normenscreening. Soweit 
sich das Normenscreening auf die Niederlas-
sung bezieht ist es von großer Bedeutung, ob 
von der Richtlinie nur grenzüberschreitende 
oder auch rein innerstaatliche Niederlassungs-
vorgänge erfasst werden. Dies betrifft den 
Regelungsgehalt der entsprechenden Normen 
der Dienstleistungsrichtlinie und damit zugleich 
die Frage, wie weit die Rechtsetzungskompe-
tenz der EU in diesem Bereich geht. Bund und 
Länder nehmen dazu den Standpunkt ein, 
dass die Richtlinie nur grenzüberschreitende 
Vorgänge regelt und regeln darf; zugleich hat 
man sich aber „politisch“ für eine weitgehende 
Einbeziehung rein innerstaatlicher Vorgänge 
entschlossen, um Inländerdiskriminierungen zu 
vermeiden. Es bleibt aber die Frage, wie die 
gemeinschaftsrechtliche Rechtslage aussieht. 
Dazu wird in diesem Beitrag Stellung genom-
men.  

II. Der Meinungsstand 

Die Kompetenzgrundlage der Richtlinie sieht 
die Kommission in Art. 47 Abs. 2 S. 1 u. 3 so-
wie Art. 55 EGV, also in Rechtsetzungser-
mächtigungen zur Niederlassungs- und Dienst-
leistungsfreiheit.1 Die Grundfreiheiten bezie-
hen sich in ihrem sachlichen Anwendungsbe-
reich nur auf grenzüberschreitende Sach-

verhalte2, wobei speziell bei der Dienstleis-
tungsfreiheit die Konstellationen sehr vielfältig 
sind.3 Im Falle der Niederlassungsfreiheit wird 
dies besonders deutlich. Gleichwohl sind die 
Rechtsetzungsbefugnisse der Gemeinschaft 
nach Art. 47 Abs. 2 EGV (und wohl auch nach 
Art. 55 EGV) nach ganz überwiegender An-
sicht4 nicht auf grenzüberschreitende Sach-
verhalte beschränkt, wenn es um Harmonisie-
rungsmaßnahmen (wörtlich: Richtlinien zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften) geht. Dieses Auslegungsergebnis 
wird zum einen damit begründet, dass eine 
Harmonisierung von Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften auf alle Sachverhalte bezogen sei 
und dass es Sinn und Zweck der Harmonisie-
rung sei, Inländerdiskriminierungen, die bei der 
unmittelbaren Anwendung der Grundfreiheiten 
auftreten können, zu verhindern.5  

In der Praxis gibt es bereits viele Richtlinien, 
die sich auf innerstaatliche Sachverhalte 
erstrecken. So gelten etwa die Vorgaben der 
Art. 24 ff. der Berufsanerkennungsrichtlinie 
2005/36/EG (die aus den früheren sektoralen 
Richtlinien übernommen wurden) auch für 
Personen, die anschließend ihren Beruf im 
gleichen Mitgliedstaat ausüben wollen; es gibt 
keine zweierlei Ausbildungsvorgaben für Ärzte 
etc.  

III. Problempotential 

Trotz dieses eindeutigen Meinungsstandes ist 
das Ergebnis aus kompetenzrechtlicher Sicht 
nicht unproblematisch. Es kommt nämlich zu 
sehr weit reichenden Spill-over-Effekten, vor 
allem in Bezug auf die Ausgestaltung der Ver-
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fahren und Organisationsstrukturen der Auf-
sicht. Zudem begegnet diese Auslegung je-
denfalls dann Bedenken, wenn es nicht nur zu 
formalen Angleichungen, sondern zu erhebli-
chen Auswirkungen auf die materiellen Rege-
lungsbefugnisse der Mitgliedstaaten kommt. 
Aus Art. 47 Abs. 2 S. 1 EGV würde ansonsten 
eine Grundlage für eine vollständige (Neu-) 
Regelung des Wirtschaftsverwaltungsrechts 
abgeleitet werden können.  

Für eine beschränke Interpretation spricht 
auch das von der EU in den letzten Jahrzehn-
ten bevorzugt praktizierte Konzept der Min-
destharmonisierung, das den Mitgliedstaaten 
bei reinen Inlandssachverhalten bewusst eine 
große Gestaltungsfreiheit belässt.6

Eine derartige Reichweite der auf den Abbau 
von Hindernissen des grenzüberschreitenden 
Verkehrs gerichteten Norm kann auch nicht mit 
dem Hinweis begründet werden, dass auf die-
sem Wege bestehende Inländerdiskriminie-
rungen nicht zu groß werden.7 Wenn man 
davon ausgeht, dass jedenfalls das Gemein-
schaftsrecht die Inländerdiskriminierung zu-
lässt8, so kann dieser Gesichtspunkt alleine 
nicht eine weite Auslegung von Kompetenzen 
begründen. Es hat zudem den Anschein, dass 
den Befürwortern einer weiten, auch reine 
Inlandssachverhalte einschließenden Interpre-
tation, die sachliche Reichweite nicht in allen 
ihren Auswirkungen bewusst ist. Jedenfalls 
wäre es ein (weiteres) kompetenzrechtliches 
Husarenstück, über eine primär auf Verfah-
rensvereinfachung abzielende Ermächtigung 
den Grundfreiheiten eine umfassende inner-
staatliche Wirkung beizumessen.9

IV. Verfassungsrechtliche Grenzen der 
Inländerdiskriminierung 

Allerdings heißt das nicht, dass im Falle von 
erheblichen Niveauunterschieden für grenz-
überschreitende und innerstaatliche Vorgänge 
und den damit verbundenen Inländerdiskrimi-
nierungen keinerlei Rechtsfolgen ausgelöst 
werden. Diese sind aber durch die Mitglied-
staaten und ihre Rechts- und Verfassungsord-
nungen zu lösen.10 Ganz in diesem Sinne hat 

auch das Bundesverfassungsgericht in einem 
Kammerbeschluss zum Großen Befähigungs-
nachweis (allerdings in Bezug auf die alte 
Rechtslage vor der großen Handwerksrechts-
reform des Jahres 2004) im Handwerksrecht 
argumentiert: 

„Die spürbare Konkurrenz aus dem EU-
Ausland lässt bereits daran zweifeln, ob der 
große Befähigungsnachweis nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 7 HwO a.F., weil er 
diese Anbieter nicht erreichte, zur Sicherung 
der Qualität der in Deutschland angebotenen 
Handwerkerleistungen noch geeignet sein 
konnte. Vor allem aber erscheint fraglich, ob 
angesichts des Konkurrenzdrucks durch 
Handwerker aus dem EU-Ausland deutschen 
Gesellen noch die Aufrechterhaltung einer 
gesetzlichen Regelung zuzumuten war, die 
ihnen für den Marktzugang in zeitlicher, fachli-
cher und finanzieller Hinsicht deutlich mehr 
abverlangte als ihren ausländischen Wettbe-
werbern auf dem deutschen Markt.“11

Dieser Prüfungsansatz hat auch gemein-
schaftsrechtlich den erheblichen Vorteil, dass 
die Kompetenz der Mitgliedstaaten für die Re-
gelung rein innerstaatlicher Vorgänge gewahrt 
wird, ohne dass die Auswirkungen von Inlän-
derdiskriminierungen ignoriert werden. Hinzu 
kommt, dass auch nur auf diesem Wege der 
Wettbewerb um die beste Regulierungsform, 
die einen Systembestandteil der Binnenmarkt-
philosophie darstellt, Aufrecht erhalten werden 
kann. Indem auf die Schwere der Folgen ab-
gestellt wird, trägt der Prüfungsansatz des 
Bundesverfassungsgerichts auch den prakti-
schen wirtschaftlichen Zusammenhängen aus-
reichend Rechnung. 

V. Schlussfolgerungen 

Für die Erfüllung des durch die Dienstleis-
tungsrichtlinie begründeten Prüfungsauftrags 
ist diese Differenzierung zunächst ohne Be-
deutung. Erst wenn es zu Unvereinbarkeiten 
mit den Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie 
kommt, wird man den dann drohenden Kom-
petenzkonflikt austragen müssen, soweit der 
deutsche Gesetzgeber nicht von sich aus zur 
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Deregulierung im rein innerstaatlichen Bereich 
gewillt ist. 
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